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Musterdienstvereinbarung zur Einführung bzw. Anwendung von Telekommunikationsanlagen

(Stand: 9/2008)

Zwischen

dem/der ...

und

der Personalvertretung des/der ...

wird folgende Dienstvereinbarung abgeschlossen:

1. Geltungsbereich und Gegenstand

(1)
Diese Dienstvereinbarung gilt für die Bediensteten des/der ...

(2)
Gegenstand dieser Dienstvereinbarung ist die Anwendung der Telekommunikationsanlage (TK- Anlage) gemäß Anhang ... In dem Anhang sind die Hardwarekomponenten und die vorhandenen (verfügbaren) Softwarekomponenten mit jeweiliger Versionsangabe aufgeführt.

2. Zweckbestimmung und Ziele

(1)
Mit der TK-Anlage werden ausschließlich die in Anhang ... aufgeführten Leistungsmerkmale (LM) zur Verfügung gestellt, die Anschluss- und Verbindungsdaten erfasst sowie daraus für externe Gespräche die Gebührendaten ermittelt und ausgewiesen. Anonymisierte Verbin​dungsdaten dürfen zur Einsatzoptimierung der TK- Anlage und zur Fehlersuche verwendet werden. Jede andere Verwendung der Verbindungsdaten ist unzulässig, insbesondere die Auswertung zur Verhaltens- oder Leistungskontrolle der Bediensteten.

(2)
Ziel dieser Dienstvereinbarung ist der Schutz der personenbezogenen Daten, die bei Anwen​dung der TK-Anlage in ihr speicherbar sind oder tatsächlich in ihr gespeichert werden, sowie der Schutz des gesprochenen Wortes.

3. Begriffsbestimmungen / Personenbezogene Daten

Personenbezogene Daten (Einzelangaben über persönliche Verhältnisse Betroffener im Sinne des § 3 Abs. 1 des Sächsischen Datenschutzgesetzes) gemäß Nr. 2 Abs. 2 sind:

Anschlussdaten:
- Rufnummer des Anschlussinhabers (Nebenstellen- Nr.),

- Art der Berechtigung (Leistungsmerkmale [LM]),

- PIN (Persönliche Identifikations- Nr. / Personenkennziffer / Personenkennzahl),

- ggf. Geheimcode zur Sperrung des Nebenstellenapparates bei dessen Zuordnung zu aus​schließlich einem Bediensteten,

- Kurzwahlziel-Rufnummern,

- Zuletzt gewählte Verbindung,
Verbindungsdaten (Gesprächsdaten):
- ggf. PIN,
- Nummer der Nebenstelle, von der aus angerufen wird,

- Nummer des Angerufenen (Ziel- Nr.),

- Datum sowie Beginn- und Endzeitpunkt der Verbindung,

- Verbindungsart (in Anspruch genommene Leistung, LM),

- ggf. Kennzeichnung als Privatgespräch,

- ggf. Kennzeichnung, ob weitervermitteltes Gespräch,
Gebührendaten:
- Verbindungsdatenbezogene Gebühreneinheiten bzw. Gebühren,
Inhaltsdaten:

- Zwischen dem Bediensteten und dem Angerufenen geführtes Gespräch.

4. Nutzung / Dienst- und Privatgespräche / PIN

(1)
Die TK-Anlage dient grundsätzlich der dienstlichen Telekommunikation und der auto​mati​sierten Gebührenverarbeitung.

(2)
Bedienstete dürfen Privatgespräche führen, wenn diese als Privatgespräche gekennzeichnet werden und der Dienstbetrieb nicht beeinträchtigt wird.

(3)
Zur Unterscheidung von Dienst- und Privatgesprächen sind die Gespräche durch folgende Vorwahlkennziffern/-kennzahl zu kennzeichnen:


- Für Dienstgespräche: ...,


- Für Privatgespräche: ...
(4)
Für das Führen von Privatgesprächen wird dem Bediensteten eine PIN zugeordnet. Die PIN ist von ... bei ... zu beantragen. Sie ist ...-stellig und wird systemintern durch einen Zufalls​algorithmus erzeugt. Die Zuordnung Name - PIN wird nur systemintern gespeichert und ver​deckt ausgedruckt. Der Ausdruck ist durch ... unmittelbar dem Bediensteten vertraulich zu übergeben. Mit der Entgegennahme seiner PIN erklärt sich der Bedienstete damit einver​stan​den, dass seine Privatgesprächsverbindungsdaten für Abrechnungszwecke gespeichert wer​den. Der Bedienstete hat seine PIN geheim zuhalten und sie vor missbräuchlicher Nutzung durch Dritte zu schützen.

(5)
Bei einem Privatgespräch ist beim Wählvorgang die Reihenfolge Vorwahlkennziffer für Pri​vatgespräche - PIN - Ziel-Nummer einzuhalten. Privatgespräche können von jedem Neben​stellenapparat aus geführt werden, wenn dadurch der Dienstbetrieb nicht behindert wird.

(6)
Bei der Nutzung datenschutzrechtlich kritischer Leistungsmerkmale (z. B. Lauthören, Tele​fonkonferenz, Durchsagen, Aufschalten u. ä. m) bei denen möglicherweise Persönlichkeits​rechte Dritter verletzt werden könnten, ist vorher das Einverständnis aller Gesprächsteil​nehmer einzuholen bzw. sicher zustellen, das unbeteiligte Dritte keine Kenntnis personenbe​zogener Daten erhalten können.

5. Verbindungsdatenerfassung, -speicherung und -löschung

(1)
Für jedes zustande gekommene (ab)gehende externe Gespräch werden die Verbindungsdaten erfasst und gespeichert.

(2)
Bezüglich der Speicherung gelten folgende Einschränkungen:


- Bei Privatgesprächen: Nur entgeltpflichtige Nummern unter Kürzung der letzten drei Ziffern.
- Bei Gesprächen des Personalrats, der Schwerbehindertenvertretung, der Gleichstellungs-/Frauen-Beauftragten, des Datenschutzbeauftragten und Gesprächen von Psychologen, Ärzten und anderen dem Geheimnisschutz unterliegenden Berufsgruppen (Vertretern) sowie von Wissenschaftlern keine Ziel-Nummer. (Sollte einer Person dieses Kreises kein für ihre spezielle Aufgabe zweckgebundener Nebenstellenapparat zur Verfügung stehen, ist sicherzustellen, dass das jeweilige Gespräch mit einer speziellen Kennung versehen wird.)

(3)
Die nicht für die Kostenkontrolle bzw. Gebührenberechnung benötigten Verbindungsdaten sind gemäß § 97 Abs. 3 TKG sofort nach Beendigung der Verbindung automatisiert zu löschen, die übrigen, sobald ihre Speicherung nicht mehr erforderlich ist und Rechtsvor​schriften dem nicht entgegenstehen.

6. Gebührendatenverarbeitung und -abrechnung von Privatgesprächen

(1)
Die Kosten für Privatgespräche gemäß den gültigen Telekom-Tarifen trägt der jeweilige PIN- Inhaber.

(2)
Für die Abrechnung der Privatgespräche werden folgende Verbindungs- und Gebührendaten gespeichert: PIN, Nebenstellen- Nummer, Datum, verkürzte Ziel-Nummer gemäß Nr. 5 Abs. 2, (Anzahl der) Gebühreneinheiten, Gebühr.


Die Abrechnung erfolgt im ... (z. B. monatlichen) Turnus. Dabei werden die in Absatz 3 und 4 angeführten Listen ausgedruckt.

(3)
Der betroffene Bedienstete erhält auf dem Dienstweg in Form eines verdeckten Rechnungs​ausdrucks seinen Einzelgebührennachweis als Zahlungsaufforderung, der die Daten Neben​stellen-Nummer, Datum, verkürzte Ziel-Nummer, Gebühreneinheiten, Gebühr jedes seiner PIN zugeordneten gemäß Absatz 2 gespeicherten Verbindungsdatensatzes sowie die daraus berechnete Gesamtgebühr enthält.


Die Zahlungsaufforderung ergeht nur dann, wenn die Gesamtgebühr ... (z. B. 10,00) € über​schreitet oder die letzte Rechnungslegung mehr als ... (z. B. 3 Monate) zurückliegt; andern​falls werden die angefallenen Gebühren(daten) saldiert.

(4)
Die für den Gebühreneinzug zuständige Stelle ... erhält eine (ggf. zusätzlich kostenstellenbe​zogene) Gesamtgebührenaufstellung für all die Bediensteten, die gemäß Absatz 3 einen Einzelgebührennachweis erhalten haben, mit den Daten Name, Gesamtgebühr sowie der Gesamtgebührensumme.

(5)
Die Rechnungsbegleichung durch den Bediensteten ist spätestens ... (z. B. 3) Wochen nach Zahlungsaufforderung fällig und die Gesamtgebühr von der zuständigen Stelle vertraulich einzuziehen. In diesem Zeitraum kann der Bedienstete bei begründetem Anlass Widerspruch gegen die Gebührenabrechnung bei ... einlegen.

7. Kontrollen von Dienstgesprächen

(1)
Zu Zwecken der haushaltsmäßigen Kostenkontrolle können für die Dienstgespräche kosten​stellen-/nebenstellenbezogene Listenausdrucke angefertigt werden, die folgende Angaben über: 

- Anzahl der Gespräche, 

- Gesamtdauer der Gespräche und 

- Kosten

enthalten dürfen.

(2)
Die Nachweise über dienstliche Verbindungen und deren Notwendigkeit können durch den Dienstellenleiter oder den von ihm Beauftragten überprüft werden. Zu den ausgewählten Dienstverbindungen werden Listenausdrucke angefertigt, die Angaben über: 

- Nebenstelle, 

- Beginn- und Endzeitpunkt der Verbindung sowie 

- die vollständige Ziel-Ruf-Nummer
enthalten dürfen.


Der Nebenstellen-Inhaber ist von der Auswertung in Kenntnis zu setzen.


Die zur Überprüfung ausgewählten Verbindungsdaten werden dem Nebenstellen-Inhaber und seinem unmittelbaren Vorgesetzten zur Überprüfung zugeleitet. Der betroffene Neben​stelleninhaber ist gegenüber seinem Vorgesetzten erklärungspflichtig und von der Aus​wertung in Kenntnis  zu setzen.
(3)
Die Auswahl der zu prüfenden Verbindungen erfolgt nach einem Stichprobenverfahren, wozu ein Prozent aller monatlich anfallenden Verbindungsdaten heranzuziehen sind. Die Rufnummern der anrufenden Bediensteten und die Auswertetage werden nach einem Zu​fallsalgorithmus ausgewählt und die dazugehörenden Verbindungen ermittelt. ODER:

Die Auswahl der zu prüfenden Verbindungen erfolgt nach einem Überschreiten einer Verbindungskostenhöhe von … €. In diesem Fall werden die Rufnummern der anrufenden Bediensteten und die dazugehörenden Verbindungen ermittelt. 
(4)
Bei begründetem Verdacht auf einen schwerwiegenden Verstoß gegen die Regelung der Dienstvereinbarung kann auf schriftliche Weisung ... (z. B. des Dienststellenleiters) für die letzten ... (z. B. drei) Monate eine Vollauswertung der dienstlichen Verbindungsdaten des betroffenen Nebenstellen-Inhabers vorgenommen werden. Dieser sowie die Personalver​tretung sind darüber zu unterrichten. Auf Wunsch des Betroffenen ist die Personalvertretung in die Überprüfung sowie ggf. bei der Einleitung disziplinarischer bzw. rechtlicher Schritte einzubeziehen.

8. Löschung der Gebührendaten / Vernichtung der Ausdrucke

(1)
Die angefallenen Gebührendaten sind im ... (z. B. monatlichen) Turnus spätestens ... (bei Privatgesprächen gemäß § 97 Abs. 3 Satz 2 TKG höchstens 6) Monate nach Rechnungs​versand zu löschen, soweit nicht im Einzelfall eine längere Speicherungsdauer ausdrücklich geboten ist oder Rechtsvorschriften dem entgegenstehen. Bei Einwänden gegen die berech​neten Verbindungsentgelte dürfen die Daten nach § 97 Abs. 3 Satz 4 TKG gespeichert werden, bis die Einwände abschließend geklärt sind. Im Falle von Nr. 7 Abs. 4 kann diese Frist um bis zu ... (z. B. drei) Monate nach der Klärung bzw. dem Verfahrensabschluss verlängert werden.

(2)
Für die Vernichtung der Ausdrucke gilt Absatz 1 entsprechend.

9. Protokollierung

(1)
Die Maßnahmen zur Administration der TK-Anlage, zur Gebührendatenverarbeitung und      -abrechnung von Privatgesprächen gemäß Nr. 6 Abs. 3 und 4, zu Kontrollen gemäß Nr. 7 sowie zur Löschung der Gebührendaten / Vernichtung der Ausdrucke gemäß Nr. 8 sind zwingend unter Ausschöpfung der system- bzw. programmtechnischen Möglichkeiten der TK-Anlage automatisiert zu protokollieren.

(2)
Die nicht zwangsprotokollierbaren sowie die sonstigen Maßnahmen gemäß Absatz 1 sind manuell so zu protokollieren, dass sie eindeutig nachvollziehbar sind.

(3)
Die Protokolle müssen die Namen der Bediensteten beinhalten, die die Maßnahmen gemäß Absatz 1 und 2 ausgelöst haben bzw. die daran beteiligt waren.

(4)
Die Protokolle sind jeweils ... (z. B. drei) Monate aufzubewahren und im monatlichen Turnus zu vernichten.

10. Datensicherung / Wartung der TK-Anlage

(1)
Die technisch-organisatorischen Maßnahmen zur Datensicherung sind im Anhang ... aufge​führt.

(2)
Die notwendigen Maßnahmen bei Störungen sowie die Regelung sämtlicher Wartungsfragen enthält Anhang ...
11. Rechte der Personalvertretung

(1)
Die Personalvertretung sowie gegebenenfalls der Datenschutzbeauftragte ist von der Dienst​stellenleitung laufend über die im Zusammenhang mit dem Betrieb der TK-Anlage an bestimmte Bedienstete vergebenen Zugriffsrechte, Vollmachten, Zuständigkeiten etc. mittels einer entsprechenden Berechtigtenliste zu informieren.

(2)
Unstimmigkeiten, Zweifelsfragen, sich erforderlich machende Änderungen dieser Dienst​ver​einbarung etc. sind zwischen der Dienststellenleitung und der Personalvertretung in ver​trauensvoller Zusammenarbeit zu klären; die in diesem Zusammenhang ggf. notwendigen Änderungen bedürfen der Schriftform und gelten als Bestandteil dieser Dienstvereinbarung.

(3)
Die Personalvertretung ist berechtigt, in angemessenen Zeitabständen oder bei begründetem Verdacht auf Nichteinhaltung dieser Dienstvereinbarung deren Einhaltung zu kontrollieren sowie insbesondere die gemäß Nr. 9 angefertigten Protokolle zu überprüfen.

12. Unterrichtung der Bediensteten / Kündigung / Inkrafttreten

(1)
Alle Bediensteten sind vor Inkrafttreten dieser Dienstvereinbarung in geeigneter Weise über deren Inhalt zu informieren.

(2)
Diese Dienstvereinbarung kann durch jeden Vertragspartner mit einer Frist von ... (z. B. drei) Monaten zum Ende ... (z. B. eines Kalenderjahres) gekündigt werden. Sie gilt in jedem Fall weiter bis zum Inkrafttreten einer neuen Dienstvereinbarung.

(3)
Diese Dienstvereinbarung tritt am ... in Kraft.

Ort, Datum

                                                                                Für den Personalrat

……………………………….                               ……………………………………………..

Landrat/Bürgermeister                                            Vorsitzender

Anhang 1

Angaben zur TK-Anlage der Stadt/Gemeinde …..

1. TK-Anlage (nähere Spezifikation)

	Nr.
	Hardwarekomponenten
	Versionsangaben

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Nr.
	Softwarekomponenten
	Versionsangaben

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2. Leistungsmerkmale (LM)
(………….

(………….

(………….

(………….

(…………..

(………….
(…………..

(…………..

(…………..

3. Störungen des Telefonbetriebs

	Beschreibung der Störung
	Datum

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


4.Wartung und Reparatur

	Durchgeführte Tätigkeit
	Anlass 
	Austauschte Komponenten
	Datum
	Unterschrift

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


5. Datenschutzkontrollen
	Nr.
	Untersuchungsgegenstand
	Beanstandungen
	Datum
	Kontrollierender
	Unterschrift

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


6.Datensicherungskonzept

	Sicherungsumfang
	Aufbewahrungsdauer

	Tagessicherung
	

	Wochensicherung
	

	Monatssicherung
	

	
	


7. Datensicherungsplan

    Aufbewahrungsort:……………………………..

    Verantwortlicher:………………………………
                      Art der Sicherung                     Art der gesicherten Daten

	Datum
	Tages-
	Wochen-
	Monats-

sicherung
	Dateien, Verzeichnisse, Laufwerke etc.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Datenträgervernichtung

	Medium
	Art der Entsorgung
	Datum 
	Unterschrift

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


� Siehe dazu auch meine Bemerkungen in meinem 2. Tätigkeitsbericht zu Punkt 14.3.3. - Gefahren für das Persön�lichkeitsrecht durch kritische ISDN-Leistungsmerkmale (� HYPERLINK "http://www.datenschutz.sachsen.de" ��www.datenschutz.sachsen.de�, Menüpunkt Öffentlicher Bereich - Tätigkeitsberichte).








